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Bekanntmachung der Plan-
feststellung für die Änderung der

Wolfhager Straße im Zuge der B 251
in Kassel und die Erneuerung der

DB-Eisenbahnüberführungen Bahn-
km 341,945 (Strecke 39T2) und
Bahn-km 0,430 (Strecke 3910)

Öffentliche Bekanntmachung gemäß
§ 27 des Gesetzes über die Umweltver-
trägllchkeitsprüfung in der Fassunj
vom 24. Februar 2010 (BGBI. IS. 94);
zuletzt geändert durch Artikel 117 des
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. l
S.1328)
Auf Antrag der Stadt Kassel ist der Plan
für die Änderung der Wolfhager Straße
im Zuge der B 2~51 in der Stadt Kassel
und äie Erneuerung der DB-Eisen-
bahnüberführungen Bahn-km341,945
(Strecke 3912) und Bahn-km 0,430
(Strecke 3910) einschließlich der Reali-
sierung von landschaftspflegerischen
Ausgleichsmaßnahmen mit den sich
aus den Violetteintragungen in den
Planunterlagen ergebenden Änderun-
;en und Ergänzungen vom Hessischen
linisterium für Wirtschaft, Energie,

Verkehr und Wohnen (HMWEVW) am
28. September 2020 - Geschäftszei-
chen VI 1-G-061-k-06#2.197 - festge-
stellt worden (§§ 17 ff. FStrG, § 18 ff
AEG i. V. m. 5§ 72 ff. HVwVfG).
1. Gegenstand der Planfeststellung
Die planfestgestellten Vorhaben be-
treffen die Aüfweitung der Wolfhager
Straße im Zuge der B-251 von an äer
engsten Stelle 6,90 m auf 23 m über
eine Länge von rund 207 m sowie die
Erneuerung zweier Eisenbahnüber-
führungen und Aufweitung auf 23 m.
lichte Weite. Darüber hinalis sind die
folgend genannten, mit den Vorhaben
verbundenen Maßnahmen Teil der
Planfeststellung:
- Teilverrohrung des Angersbachs
-Anschluss an äie Bestandsstrecke an
beiden Seiten
- Neuordnung der Entwässerungs-
Situation
-Abbruch und Neubau von Stützwän-
den und Böschungsflächen,
-Abbruch eines "DB-Dienstgebäudes
und zweier Diensttreppen
-Teilabbruch und Verschluss einer
Luftschutzanlage

;ewölbes und
bauzeitige Verlegung des Gewässers
- Rückbau und Wiederherstellung des
Dienstparkplatzes
- Bauz'eitlicher Abbruch und Erneue-
rungvon Bahnanlagen
- Bäuzeitliche Umverlegung der Draht-
zuglejtungstrasse
- Maßnatmnen zur Kompensation des
mit dem Vorhaben verbundenen Ein-
;riffs in Natur und Landschaft
'. Weitere von der Planfeststellung
umfasste Entscheidungen:
Folgende weitere Entscheidungen sind
Gegenstand der Planfeststeljuhg:
2.1~Wasserrechtliche Erlaubnisse
nach § 19 Abs. 1 und 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG)
- Den Vorhabenträgern wird gemäß
§19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1
Nr. 4, § 11, § 12, § 57 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) in der Fassung

vom 31. Juli 2009 (BGBI. l S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 253 der
Veroränungvom 19.Junj 2020 (BGBI. l
S. 1408), i.~V. m. § 11, § 9 des Hessi-
sehen Wassergesetzes (HWG) vom
14. Dezember 2010 (GVBI. l S. 548), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22. August 2018 (GVBI. S.
366), im Einvernehmen mitderzustän-
digen Oberen Wasserbehörde beim
Regierungspräsidium Kassel die Er-
laubnis erteilt, das von befestigten
Straßenflächen der B 251 sowie Von
veränderten Böschungs- und Hang-
flächen und der Bahnänlagen gesam-
melt abfließende Niederschlägswas-
ser nach Maßgabe der planfestgestell-
ten UnterlageTMr. 16.2.1 an deri'in der
folgenden "Auflistung aufgeführten
Stellen in Gewässer einzuleiten:
1. aus der Entwässerungsmulde als Li-
nienentwässerung für die Böschunj
Nr. 1 von Bau-km 0+025,8 bis 0+047,'
bis zu 1,8 l/s in das Grundwasser,
2. aus der Entwässerungsmulde als Li-
nienentwässerung für "die Böschun;
Nr. 2 von Bau-knf 0+088,1 bis 0+135,'
bis zu 4,0 1/s in das Grundwasser,
3. aus der Entwässerungsmulde als Li-
nienentwässerung für "die Böschun;
Nr. 3 von Bau-km 0+191,4 bis 0+194,(
bis zu 2,9 1/s in das Grundwasser,
4. aus der Rohrleitung bis zu 2,8 1/s an
der Einleitstelle 3 (ÜTM-Koordinaten
Zone 32N X-Wert
[32532427,90]/Y-Wert [325686058,60])
in den Angersbach (Gewässer 3. Ord-
nung),
5. aus der Rohrleitung bis zu 2,8 1/s an
der Einleitstelle 4 (ÜTM-Koordinaten
Zone 32N X-Wert
[32532387,35]/Y-Wert [325686075,38])
in den Angersbach (Gewässer 3. Ord-
nung),
6. ausderRohrleitungbiszu 10,41/san
der Einleitstelle 14 (ÜTM-Koordinaten
Zone 32N X-Wert
[32532382,96]/Y-Wert [325686076,83])
in den Angersbach (Gewässer 3. Ord-
nung),
7. aus dem Regenwasserkanal bis zu
98,31/s an der Emleitstelle 16 (UTM-Ko-
ordinaten Zone 32N X-Wert
[32532470,43]/Y-Wert [325686046,17])
in den Angersbach (Gewässer 3. Ord-
nung).
- Den Vorhabenträgern wird gemäß
§ 19 Abs. 1,3, § 8Abs. 1, § 9Abs. T Nr. 5,
§11,§ 12,§57WHG, I.V. m. 5 11, § 9
HWG im Einvernehmen mit der Oberen
Wasserbehörde beim Regierungspräsi-
dium Kassel befristetfürdie Dauer der
Bauzeit die Erlaubnis erteilt, das bauzei-
tigbei.der Errichtung der Widerlager für
dfe EO km 0,430 (ltd. Nr. 2 Bauwerks-
Verzeichnis, planfestgestellte Unterlage
Nr. 4) sowie die Stützwand II (Ifd. Nr; 2
Bauwerksverzeichnis, planfestgestellte
Unterlage Nr. 4) anfallende Gründwas-
ser zu entnehmen, zutage zu fördern
und zutage zu leiten und bauzeitig
schadlos abzuleiten.
- Den Vorhabenträgern wird gemäß
519 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1
Nr.4,§11,§12,§57WHGi.V.m.§11,
§ 9 HWG im Einvernehmen mit der
Oberen Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel befristetfürdie
Bauzeit die Erlaubnis erteilt, das im
Zuge der Errichtung der
• Widerlager für die EU km 0,430 (Ifd.
Nr. 2 Bauwerksverzeichnis, planfestge-
stellte Unterlage Nr. 4) sowie
• der Stützwand II (Ifd. Nr. 2 Bauwerks-
Verzeichnis, planfestgestellte Unter-
läge Nr. 4)
anfallende und abgeleitete Grundwas-
ser über ein Gerinne in den Angers-
bach (Gewässer 3. Ordnung), zwischen
Straßen-Bau-km 0+060 und 0+00 ein-
zuleiten.
2.2 Entscheidungen nach 55 17, 17c
FStrG i. V. m. 5 75 Abs. 1 Satz 1
HVwVfG
Naturschutzrechtliche Entscheidungen
Der mit den Bauvorhaben verbundene
Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d.
§ 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009
(BGBI. l S. 2542), zuletzt geändert durch
Artikel 290 der VerordnunKvom19.Juni
2020 (BGBI. l S. 1 328), wir(rgemäß§§ 15
und 17 Abs. 1 BNatSchG i.~V. m. 55 17
FStrG, 18 AEG und § 7 Abs. 3 des Hessi-
sehen Ausführungsgesetzes zum Bun-
desnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
Inder Fassung vom 20. Dezember 2010
(GVBI, l S. 629), zuletzt geändert durch
Artikel 17 des Gesetzes vom 07. Mai
2020 (GVBI. S 318) unter Beachtupg der
aufgelisteten Auflagen im
mjt- der zuständigen Oberen Natur-
schutzbehörde beim Regierungspräsi-
dium Kassel zugelassen.
Wasserrechtliche Entscheidungen
- Gemäß 5 68 Abs. 1 WHG i. V. m~ § 43
Abs. 1 HWG wird die Herstellung, die
Beseitigung oder die wesentliche Um-
gestaltüng'eines Gewässers oder sei-
ner Ufer (Gewässerausbau) i. S. v. § 67
Abs. 2 WHG und zwar:
• der Rückbau des Gewölbes und des
offenen Gerinnes des Angersbachs
(Flurstücke 186/1, 186/3, 187/2 und
199/6 in der Flur 3 der Gemarkung Ro-
thenditmold)(lfd. Nr. 10 Bauwerksver-
zeichnis, planfestgestellte Unterlage
Nr. 4),
• der Neubau der Verrohrung des An-
gersbachs (Flurstücke 186/1, 186/3,
187/2 und 199/6 in der Flur 3 der Ge-
markung Rothenditmold) mit einem
Durchlass (Kastenprofil) (Ifd. Nr. 10
Bauwerksverzeichriis, planfestgestell-
te Unterlage Nr. 4);
• die Umgestaltung des Angersbachs
inkl. der Gewässerverleeung" nach der
Maßgabe der planfestgestellten Unter-
lagen Nr. 14.1'.4.2 sowie Maßnahmen-
blätt 014_A, planfestgestellte Unter-
läge Nr. 14.1.2'
planfestgestellt.
- Gemäß" §§ 17 FStrG, 18 AEG i. V. m.
§ 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V m. 5 22 Abs.
1 und Abs. 2 HWG i. V. m. § 36 Abs. 1
WHG wird die Genehmigung für die Er-
richtung oder Erweiterung von bau-
lichen Anlagen im Gewässer oder im
Uferbereich nach Maßgabe der plan-
festgestellten Unterlagen Nr. 4 und
16.2^1 erteilt, und zwar* für:
• Errichtung eines Zulaufrohres im
UferbereicR des Angersbachs in der
Gemarkung Rothenditmold (UTM-Ko-

ordinaten Zone 32N X-Wert
[32532427,90]/Y-Wert
[325686058,60]),
• Errichtung eines Zulaufrohres im
UferbereicFi des Angersbachs in der
Gemarkung Rothenditmold (UTM-Ko-
ordinaten ~ Zone 32N X-Wert
[32532387,35]/Y-Wert
[325686075,38]),
• Errichtung eines Zulaufrohres im
Uferbereich des Angersbachs in der
Gemarkung Rothenditmold (UTM-Ko-
ordinaten Zone 32N X-Wert
[32532382,96]/Y-Wert
[325686076,83]),
•Errichtung eines Zulaufrohres aus
dem Regenwasserkanal im Uferbe-
reich des'Angersbachs in der Gemar-
kung Rotherfditmold (UTM-Koordina-
ten~ Zone 32N X-Wert
[32532470,43]/Y-Wert
[325686046,17]).
-Gemäß §§ 17 FStrG, 18 AEG i. V. m.
§ 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 23
Abs. 2 Nr. 3 HWG i. V. m. 5 38 Abs. 5
WHG wird die Befreiung von dem Ver-
bot der Errichtung oder wesentlicher
Änderung baulicher oder sonstiger An-
lagen einschließlich Mauern und Wäl-
leh sowie ähnlicher Anlagen quer zur
Fließrichtung des Wassers in Gewäs-
serrandstreifen und die Genehmigung
für das Erhöhen oder Vertiefen" der
Erdoberfläche in Gewässerrandstrei-
fen nach Maßgabe der planfestgestell-
ten Unterlagen Nr. 3.1 und 3.2 erteilt,
und zwar für:
• Errichtung und Gründung des südli-
chen Widerlagers der EU km 0,430
Strecke 3910' (Bauwerksverzeichnis
laufende Nr. 2, planfestgestellte Unter-
läge Nr. 4),
• Errichtung einer Baugrube für das
südliche Widerlager der EU km 0,430
Strecke 3910 ("Bauwerksverzeichnis
laufende Nr. 2, planfestgestellte Unter-
läge Nr. 4),
• Errichtung der Böschung östlich des
südlichen 'Widerlagers äer EU km
0,430 Strecke 3910 (Bauwerksver-
zeichnis laufende Nr. 2, planfestge-
stellte Unterlage Nr. 4),
•Errichtung der Böschung westlich
des südliclTen Widerlagers der EO km
0,430 Strecke 3910 (Bauwerksver-
zeichnis laufende Nr. 2, planfestge-
stellte Unterlage Nr. 4),
Denkmalschutzrechtliche Genehmi-
;ung
>ie "Genehmigung nach § 18 Abs. 3

Nr. 3 des Hessischen Denkmalschutz-
;esetzes (HDSchG) in der Fassung vom
)6.12.2016 (GVBI. I 5.211) für die Zer-
Störung folgender durch die Bauvor-
haben betroffenen Kulturdenkmäler
wird gemäß §§ 17 FStrG, 18 AEG erteilt
für:
1. den Abbruch der Eisenbahnüber-
führung Bahn-km 341,945 (Strecke
3912) über die Wolfhager Straße in
Kassel und
2. den Abbruch der Eisenbahnüber-
führung Bahn-km 0,430 (Strecke 391 0)
über die Wolfhager Straße in Kassel.
3. Nebenbestlmmungen
Dem Vorhabenträger wurden zum
Wohl der Allgemeinheit und zur Ver-

meidung nachteiliger Wirkungen auf
Rechte anderer die erforderlicTien Ne-
benbestimmungen auferlegt, insbe-
sondere Auflagen zum Schutz von Na-
tur- und Landschaft, des Grundwas-
sers, von Oberflächengewässern, des
Bodens, des Abfalls, der Kampfmittel-
räumune und des Immissionsschutzes.
4. Entscheidungen über Anträge,
Stellungnahmen und Einwendun-
gen sowie Zusagen
In dem Planfeststellungsbeschluss ist
über alle Stellungnahmen und fristge-
maß eingegangenen Einwendungen
entschieden worden, soweit ihnen
nicht durch Planänderungen oder Zu-
sagen entsprochen worden ist oder
diese sich nicht auf andere Art und
Weise im Laufe des Verfahrens erledigt
haben, zurückgewiesen.
5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die vorstehende Entscheidung
kann innerhalb eines Monats nach Zu-
Stellung Klage beim
Hessischen" Verwaltungsgerichtshof
Goethestraße41-43
34119 Kassel
erhoben werden.
Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich
zu erheben. Bei dem Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof können elektroni-
sehe Dokumente nach Maßgabe des
§ 55a der VerwaltunEseerichtsord-
nung vom 19. März T991 (BGBI. l
S. 686), zuletzt geändert durch Art. 7
des Gesetzes vom 12. Juli 2018(BGBI. l
S. 1151), und der Verordnung über die
technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und
über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung- ERW)
vom 24.11.2017 (BGBI. l 5. 3803), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
Ordnung zur Änderung der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung vom
09.02.2018 (BGBI. l S. 200), eingereicht
werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass das elektronische Dokument mit
einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der verantwortenden Person
versehen sein muss oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Ubermittlungsweg
nach 5 55a Abs. 4 VwGO eingereicht
werden muss (§ 55a Abs. 3 VwGO).
Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagtentdas ist das LancTHessen, ver-
treten durch das Hessische Ministeri-
um für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen) und den "Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie
soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sind in-
nerhalb einer Frist von zehn Wochen
nach Klageerhebung anzugeben. Er-
klärungen und Bewiismittel, die erst
nach Ablauf dieser Frist vorgebracht
werden, können durch das Gericht zu-
rückgewiesen werden.
Die Klage gegen diesen Planfeststel-
lungsbeschTuss hat keine aufschieben-
de V/irkung. Der Antrag auf Wieder-
herstellung" der aufschiebenden Wir-
kung der Anfechtungsklage gegen den
PlanTeststellungsbeschluss nach § 80

Abs. 5 Satz 1 VwGO kann gemäß 5 17e
Abs. 3 FStrG, § 1 Be Abs. 3-AEG nur in-
nerhalb eines Monats nach der Zustel-
lung des Planfeststellungsbeschlusses
gestellt und begründet werden.
for dem Hessischen Verwaltungsge-
richtshofmuss sich jeder Beteiligte, so-
weit er einen Antrag stellt, durch einen
Rechtsanwalt oder'Rechtslehreran ei-
ner staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule eines Mitglied-
Staates der Europäischen Union, eines
anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, der die
Befähigung zum Richteramt besitzt, als
Bevollmächtigten vertreten lassen. Be-
hörden und Juristische Personen des
öffentlichen Rechts einschließlich der
von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse können sich durch eige-
ne Beschäftigte mit Befähigung zum
Richteramt öder durch Beschäftigte
mit Befähigung zum Richteramt anäe-
rer Behörden 'oder juristischer Perso-
nen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten
Zusammenschlüsse vertreten lassen.
Hinweis nach S 74 Abs. 5 Satz 2,
Abs. 4 Satz 2 HVwVfG
Eine Ausfertigung des Planfeststel-
lunesbeschlusses'des HMWEVW vom
28. "September 2020 mit einer Rechts-
behelfsbelehrung und einer Aysferti-
;ung des festgestellten Plans liegt in
ier~Zeit vom 12.10.2020 bis ~ein-

schließlich 26.10.2020 im Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt der Stadt Kas-
sei, (Königsplatz 36b, 34112 Kassel,
2. OG, Raum 005)
Montag bis Donnerstag, 9.00 -1 5.30 Uhr,
Freitag; 9.00-13.00 Uhr zur allgemeinen
Einsichtnahmeaus.
Denjenigen, über deren Einwendyn-
gen entschieden worden ist, und den
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5
HVwVfG, über deren Stellungnahmen
entschieden worden ist, wird "der Plan-
feststellungsbeschluss individuell zu-
gestellt. Gegenüber den übrigen Be-
troffenen giTt der Planfeststellüngsbe-
schluss mit dem Ende der Auslegüngs-
frist als zugestellt (vgl. § 74 Abs.* 4
Satz 3 HVwVfG).
Zusätzlich können der Planfeststel-
lungsbeschluss und die Planunterlagen
über die Internet-Seite Service Hessen -
Veröffentlichungen HMWEVW Plan-
feststellungsverTahren -
(httDS://se™ce.hessen.de/html/Verof-
fentlichungen-Jahr-2020-10725.htm)
sowie auf der Internet-Seite www.uvp-
verbund.de eingesehen werden.
Für die Vollständigkeit und Ubereinstim-
münz der im Internet veröffentlichten
Unterlagen mit den zur Einsicht ausge-
legten Unterlagen wird keine Gewahr
üEiemommen. "Der Inhalt der zur Ein-
sieht ausgelegten Unterlagen ist maß-
geblich.
Wiesbaden, den 30. September 2020

Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Verkehr

und Wohnen
VI1-G-061-k-06#2.197


